


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 130/2 
- Neumarkt / Am Konvent / Hafenstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 03.11.1973 Es gilt die BauNVO 1968 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung 
Die gemäß § 7 (3) der Baunutzungsverordnung vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß § 1 (4) 
derselben Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Gemäß § 7 (2) Nr. 7 sind „sonstige Wohnungen“ ab 1. Obergeschoß zulässig, soweit keine aus-
drückliche Nutzung als Parkhaus, Geschäfts- Büro- und Verwaltungsgebäude festgesetzt ist. 

Gemäß § 7 (4) sind an der Niederstraße, Niederwallstraße, Kastellstraße, Am Konvent, Spulgasse, 
Burggraben und Neumarkt in Geschossen, die an begehbaren Verkehrsflächen liegen, nur die 
unter Abs. 2 Nr. 2 genannten Nutzungsarten sowie sonstige Läden zulässig. 

Gemäß § 17 (6) der BauNVO wird für die als MK IV/V g-Parkhaus ausgewiesene Fläche eine 
Grundflächenzahl von 4,5 festgesetzt. 

Gemäß § 21 a (5) kann die zulässige Geschoßfläche um die Fläche der Garagen, die unter der 
Geländeoberfläche erstellt werden, erhöht werden. 

2. Baugestaltung 
Gemäß der 3. Verordnung zur Änderung der 1. Verordnung zur Durchführung des Bundesbau-
gesetzes vom 21. 4. 1970 werden folgende Festsetzungen über die äußere Gestaltung der bau-
lichen Anlagen und die Außenanlagen Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Außenwände 
Sämtliche Außenwände sind in Sichtbeton oder Verblendbauweise auszuführen. 

Dächer 
Die Flachdächer sind begehbar auszuführen und zu bekiesen. 
Dachaufbauten, insbesondere für technische Einrichtungen, sind in ihrer Form einwandfrei in den 
Baukörper einzuordnen, gegebenenfalls durch eine besondere Dachgestaltung. 

Außenanlagen 
Einfriedigungen sind allgemein nicht zulässig. 
Zur Abfangung von Höhenunterschieden sind als Ausnahme Stützmauern bis zu einer Höhe von 
0,80 m zugelassen. 







Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 130/7 
- Niederstraße, Hafenstraße, Rheinstraße, Glockhammer - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 04.07.1987 Es gilt die BauNVO 1977 

1. Im gesamten Plangebiet sind von den gemäß § 7 (2) 2 BauNVO allgemein zulässigen Einzelhan-
delsbetrieben und Vergnügungsstatten gemäß § 1 (5 und 9) BauNVO ausgeschlossen: 

Stehimbisse. die nicht im Zusammenhang mit einer Verkaufsstätte oder einer 
Gaststätte stehen, Sex-Shops, Spielhallen. Sex-Kinos, Peep-Shows, Strip-
tease-Shows, Eros-Center, Dirnenunterkünfte 

2. Im Bereich Meererhof und Neumarkt (im Plan gekennzeichnet) sind Vergnügungsstätten aller Art 
gemäß § 1 (4 und 8) BauNVO ausgeschlossen. 





Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 430 
- Kernstadt (Vergnügungsstätten) - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 02.06.2003 Es gilt die BauNVO 1990 

Art der baulichen Nutzung 

Von den unter § 6 Abs. 2 Nr. 8 und § 7 Abs. 2 Nr. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) aufgeführten 
Vergnügungsstätten sind 
- Spielhallen und andere Unternehmen im Sinne der §§ 33d und 33i der Gewerbeordnung und 
- Einrichtungen, deren Zweck auf Darstellungen und Handlungen mit sexuellem Charakter, ins-

besondere der Schaustellung von Personen im Sinne des § 33a Gewerbeordnung, ausgerichtet ist, 
gem. § 1 Abs. 9 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig. 

Eine Erweiterung der bestehenden Unternehmen ist um bis zu 20% der Bruttogrundfläche gem.  
DIN 277 zulässig. 

Die vorgenannten Nutzungen können ausnahmsweise ab dem 1. Obergeschoß zugelassen werden, 
wenn 
- die Wohnruhe in der näheren Umgebung nicht gestört wird, 
- denkmalgeschützte Bauwerke, Ensembles und Plätze in der näheren Umgebung nicht beein-

trächtigt werden und 
- o. g. Betriebe im Gebäude oder in der näheren Umgebung nicht vorhanden sind. 

Unter näherer Umgebung sind die straßenseitig angrenzenden und die straßenseitig gegenüber-
liegenden Grundstücke zu verstehen. 

Wohnungen sind ab dem 1. Obergeschoß gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO in Verbindung mit  
§ 7 Abs. 2 Nr. 7 der BauNVO generell zulässig. 




